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Biologische Station Zwillbrock
Herr Dr. Dietmar Ikemeyer
Zwillbrock 10
48691 Vreden 

nachrichtlich:
Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz

LIFE Projekt CrossBorderBog, forstrechtliche Kompensation

Sehr geehrter Herr Dr. Ikemeyer,

im Zuge der Durchführung des LIFE-Projekts „CrossBorderBog“ im Ge
biet des Hündfelder Moores wird es nach aktuellen Planungen zu einer 
Umwandlung von insgesamt 28,17 Hektar Waldfläche kommen. Diese 
Umwandlung erfordert eine forstrechtliche Kompensation gemäß § 39 
des Landesforstgesetzes Nordrhein-Westfalen (LFoG NRW).

Grundsätzlich kann ein Großteil der notwendigen forstrechtlichen Kom
pensation durch die Entwicklung von Moorwald im Projektgebiet erfol
gen. Es verbleibt aber voraussichtlich ein Bedarf von 3 Hektar Fläche.

Als Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nord
rhein-Westfalen möchten wir Ihnen hiermit zusichern, dass wir die Ver
antwortung für die forstrechtliche Kompensation im Rahmen des ge
nannten Projekts übernehmen.

Das MUNV wird die Biologische Station Zwillbrock bei der Umsetzung 
der erforderlichen Maßnahmen zur forstrechtlichen Kompensation unter
stützen und die entstehenden Kosten übernehmen. Wir sind zuversicht
lich, dass durch diese Maßnahmen sowohl die Ziele des LIFE-Projekts
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als auch die Anforderungen des Forstrechts im Einklang erreicht wer
den.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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